
Amt der o.ö. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300434/12 Ofl 
------------------------------

Bundesgesetz. mit dem vom gesund­
heitlichen Standpunkt aus an Pflege­
heime zu stellende Anforderungen 
getroffen werden und die Gewerbe­
ordnung 1973 geändert wird 
(Pflegeheimgesetz); . 
Entwurf - Stellungnahme 

Zu GZ 61.605/6-VI/C/16/90 

An das 

Bundeskanzleramt 

Radetzkystraße 2 
1031 Wie n 

Linz. am 11. Oktober 1990 

DVR.0069264 

Verfassungsdienst: 
Bearbeiter Dr. Dörfel 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich. zu dem mit der 

do. Note vom 7. August 1990 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

I. Allgemeines: 

Oberösterreich hat - wie auch alle anderen Bundesländer 

_ schon bisher enorme Leistungen ·fOr die Entwicklung 

der Alten- und Pflegehil,e erbracht und insbesondere 

die Alten- und Pflegeheime auf der Rechtsgrundlage des 

O.ö. Sozialhilfegesetzes zeitgemäß weiterentwickelt. Im 

Hinblick auf die bekannte demographische Entwicklung 

besteht durchaus Interesse an einer weiteren Ausgestal­

tung dieses Bereichs. 'Dabei sollten aber nlQh~_hlQft 

§ggmgn~g_ggL_E!lgggYQL~QLgg_ähggggQk~_~gLggn~_~QnggLn 

m!!ft_glng_!!m!ä~~gng~_Eäkg~lQ.~!!ng_!!n~gr._fln:hlng!!ng_ä!!Qb. 

/ 
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QgL_ßQLi~lygL~iQhgL~ng_~ngg~lLgQl_~gLQgn~ Die Notwen­

digkeit einer Paket lösung besteht vor allem deshalb. 

weil die wachsenden Anforderungen an eine sachgemäße 

Pflege in der Altenhilfe, der Behindertenhilfe und auch 

für chronisch Kranke Differenzierungen nicht zweckmäßig 

erscheinen lassen und sich die anstehenden Probleme 

schon demnächst mit dem derzeit vorhandenen 

Instrumentarium nicht mehr bewältigen lassen. Eine 

Paket lösung kö~nte überdies ein Ansatz zur Überwindung 

derzeit bestehender Mehrfachzuständigkeiten oder auch 

negativer Kompetenzkonflikte sein. womit die Hilfe für 

die Betroffenen verbessert und verwaltungsökonomische 

Gesichtspunkte berücksichtigt werden könnten .. 

Die Finanzierung der Vorsorge und Hilfe für die wach­

sende Zahl pflegebedürftiger Menschen kann mit den bis­

herigen Rechts- und Finanzierungsgrundlagen nicht mehr 

ausreichend sichergestellt werden. Daher sollte bei der 

Erarbeitung dieser Paket lösung auch die Sozialversiche­

rung miteinbezogen werden. 

Für ein koordiniertes Tätigwerden des Bundes und d~r 

Länder bei der Erarbeitung einer Paket lösung bietet 

sich das bewährte Instrument der ygLginQsLgng~n_ggm!~ 

6Ll~_~§~_~~yg an. In einer derartigen Vereinbarung 

könnten sich die Länder verpflichten. für die 

Pflegehilfe. insbesondere auch für Pflegeheime einheit­

liche Beurteilungsgrundsätze und gewisse Mindeststan­

dards festzulegen. Der Beitrag des Bundes müßte sich 

jedenfalls auf die Mitfinanzierung. vor allem durch 

Leistungen aus der Sozialversicherung. erstrecken. Nur 

bei einer derart koordinierten Vorgangsweise und im 

Rahmen des gemeinsam von Bund und Ländern zu erstel­

lenden Gesamtkonzepts ist in Zukunft die Bewältigung 

der anstehenden Probleme im Bereich der Alten-, Behin-

10/SN-323/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 20

www.parlament.gv.at



10/SN-323/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 20

www.parlament.gv.at



3 

derten- und Pflegevorsorge möglich; darüberhinaus ist 

dies der einzige Weg, den Betroffenen in Zukunft wirk­

same und sachgerechte Hilfe zu gewähren. 

Wie sehr sich ein koordiniertes Tätigwerden zwischen 

Bund und den Ländern geradezu aufdrängt ist auch daraus 

ersichtlich, daß - offensichtlich unkoordiniert - der 

Bundesminister für Arbeit und Soziales mit Schreiben 

vom 29. August 1990, Zl. 44.170/46-1/1990, die Länder 

eingeladen hat, gemeinsam mit dem Bund jene Vorschläge. 

die im Bericht der Arbeitsgruppe zum Themenbereich 

·Vorsorge für pflegebedürftige Personen" enthalten 

sind. umzusetzen. 

11. Zum Entwurf selbst: 

1. Verfassungsrechtliche Bedenken: 

a) Die für den vorliegenden Entwurf eines Pflege­

heimgesetzes in Anspruch genommenen Bundeskompe­

tenzen bieten keine ausreichende Grundlage für 

öie Erlassung dieses Bundes(Grundsatz-)gesetzes: 

Einerseits ist das Volkspflegestättengesetz aus 

1919 eindeutig ein Krisengesetz, da es nur dazu 

dienen sollte. di~ Schäden in der Bevölkerung. 

die durch den Ersten Weltkrieg entstanden sind, 

zu beseitigen bzw. zu mildern. Es' regelt daher 

die Errichtung öffentlicher Heil- und Pflegestät­

ten für Kriegsbeschädigte, Arbeitsinvalide und an 

Tuberkulose Erkrankte (als Folgen des Ersten 

Weltkrieges) und öffentliche KirrQ~L=_~rrQ_J~g~rrQ= 
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YQL~QLg~~l!ll~n zur Erstarkung und Ertüchtigung 

der Jugend. 

Andererseits regelt das Volkspflegestättengesetz 

nlQhl die Altenvorsorge bzw. Altenpflege, obwohl 

Einrichtungen der Alten- und Pflegevorsorge be­

reits 1919 bestanden haben. Daher führt auch 

eine Interpretation dieses Kompetenztatbestandes 

anhand der Versteinerungstheorie nicht zu dem Er­

gebnis, das in den Erläuterungen - unschlüssig 

und nicht nachvollziehbar - festgehalten wurde. 

Oie Regelung der Alten- und Pflegevorsorge dürfte 

daher nlQhl_YQm_KQmQ~l~n~l~lQ~~l~nQ_:~Qlk~Qil~g~~ 

~l!ll~n:_gmi~~l sein. 

Im übrigen wird auf den Titel dieses Bundes­

(Grundsatz-)gesetzes verwiesen, der ebenso wie 

Teile des Inhalts eindeutig auf den 

Kompetenztatbestand Gesundheitswesen hinweist. 

Teile dieses Entwurfes stützen ~ich daher auf den 

Kompetenztatbestand "Gesundheitswesen·, der diese 

Materie in Gesetzgebung und Vollziehung - ein­

schließlich der Finanzierung - dem Bund zuweist. 

b) Der vorliegende Gesetzesentwurf dürfte aber nicht 

nur auf Grund der· fehlenden Kompetenz verfas­

sungswidrig sein: er kann auch nlQhl_~l~_gnl~gLi 

~ln~~._Y~Li~~~gng~kQniQLm~n_~LgnQ~~l~g~~~l~~~_~n~ 

g~~~h.n~~~LQ~n~ Der Verfassungsgerichtshof hat 

wiederholt die Anforderungen (bzw. Grenzen) eines 

Grundsatzgesetzes dargelegt. Demnach erstreckt 

sich die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzge­

bung über die Grundsätze nur auf Fragen von 

grundsätzlicher Bedeutung. Oie Grundsatznormen 
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haben nur den Inhalt der Ausführungsregelung zu 

begrenzen, sie bestimmen ihn aber nicht durch Um­

schreibung aller wesentlicher Merkmale. Die Gren­

zen dieser Grundsatzgesetze können zwar verschie­

den weit gezogen werden, im Zweifelsfall spricht 

die Vermutung aber für den weiteren Rahmen. Dies 

ergibt sich aus der verfassungsrechtlichen Tatsa­

che, daß die AusfGhrungsgesetzgebung frei ist, 

soweit sie nicht durch den Grundsatzgesetzgeber 

gebunden ist. 

Das im Entwurf vorliegende Grundsatzgesetz ent­

hält jedoch weit über die im Art. 12 B-VG gezo­

gene Grenze hinaus auch Einzelregelungen, die 

nach dem Wesen des Kompetenztypus der 

Grundsatzgesetzgebung der Landesausführungs­

gesetzgebung vorzubehalten wären (z.B. § 7, § 8, 

§ 9, § 11 und § 18). Diese (nicht abschließend 

aUfgezählten) Bestimmungen bedeuten einen ygLiAI= 

I~ngI~igLiggn_&ingLiii_in_gig_hAnggIA~IighL~ngI= 

ggIglkggQ~ng~ 

2. Finanzielle Bedenken: 

a) Der Bund beabsichtigt offensichtlich mit denl vor­

liegenden Entwurf eines Pflegeheimgesetzes in 

Verbindung mit dem Entwurf einer KAG-Novelle die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, die gesamte 

Finanzierung des Pflegewesens ·(also auch die, die 

bisher im Wege der Krankenanst~len erbracht wur­

de) den Ländern ausschließlich zu übertragen. 

Dazu muß festgehalten werden, daß im Koalitions­

übereinkommen vom 16. Jänner 1987 eine Weichen­

steilung für ein neues Finanzierungssystem vorge-
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nommen wurde, indem die tieg~kLenkgnQilggg_el~ 

filiQhl1gi~lgng_QgL_!S.Lenkgnke~~gn übernommen wer­

den sollte. Darüb~r hinaus wurde vor kurzem die 

Einführung einer :filgggygL~iQhgLgng: diskutiert, 

die die Finanzierung der Heimpflege (Versiche­

rungsleistung analog der Krankenversicherung) si­

cherstellen sollte. Beide Ansätze sollten dazu 

führen, daß auf Grund einer verstärkten Haus­

krankenpflege von vornherein weniger Heimpflege­

fälle anfallen und darüberhinaus vorliegende 

Heimpflegefälle durch Leistungen im Versiche-

rungswege finanziert werden können. Diese 

Aspekte wurden jedoch bisher nicht einmal 

ansatzweise realisiert. ~~_~Qll1~n_Qgh~L_glg~g 

ELeggn_~gn!Qh~l_el~_~QLiLeggn_ggkl!Ll_~gLQgn~_gill 

egi_gLgnQ_Qg~_~g~giliggn_fLggQni~~g~_~gilgLg 

QQgLlgggnggn_en~g~lg11gn~ 

b) In den Erläuterungen ist zur Kostenfrage ledig­

lich festgehalten, daß es zu nicht 

quantifizierbaren Kostensteigerungen bei jenen 

Pflegeheimträgern führen wird, die den im Entwurf 

festgelegten Anforderungen derleit nicht Rechnung 

tragen. Diese lapidare Feststellung widerspricht 

jedoch der Bestimmung des l_l!_§gnQg~hAg~hell~gg= 

~gl~~ BGBI.Nr. 213/1986, in der geltenden Fassung 

wonach die finanziellen Auswirkungen eines Ge­

setzesentwurfes in einer Stellungnahme anzu­

schließen sind, in der auszuführen ist, ob und in 

welcher Höhe vermehrte Ausgaben für den 8und ver­

ursacht werden und aus welchen Gründen diese Aus­

gaben notwendig sind; überdies sind Vorschläge 

zur Bedeckung vorzulegen. Dies gilt gemäß § 14 

Abs. 3 des 8undeshaushaltsgesetzes auch dann, 
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wenn Mehrausgaben durch bundesgesetzliche Maßnah­

men bei den Ländern entstehen. 

~~i_QL~ng_gi~~~L_~ing~~lig~n_B~Qhl~lgg~_~~L~_g~L 

gnl~~Li_n~~_~~_~h~LgLQ~il~n_grrg_gi~_iirrgn~igll~n 

~g~~iLk~rrg~n_gi~~~L_Mgfinghill~_iill_a~L~iQh_g~L_~~n= 

g~L_ggL~gl~g~n~ 

cl Schließlich muß darauf hingewiesen werden. daß 

ein Inkrafttreten dieses Pflegeheimgesetzes zu 

großen Mehrbelastungen im Zweckaufwand der Länder 

und Gemeinden führen wird. Es handelt sich somit 

um eine Gesetzesmaßnahme des Bundes. die das Fi­

nanzausgleichsgefüge - entgegen den Vereinba­

rungen im Paktum zum Finanzausgleichsgesetz 1989 

- zu Lasten der Länder und der Gemeinden ver­

schieben würde. Es müßten daher g~mIß_J_§_g~~_fi= 

n~n~~g~gl~iQh~g~~~1~~~_~~Lh~rrglgrrg~n_~~i2Qhgn 

agrrg_~ng_~~ng~L_nQQh_YQL_~in~ill_l~lli~llig~nl_ln= 

kLgillL~1~rr_g~2_Eilgg~h~iillg~2~1~g2_g~i~hLl wer­

den. Solche Verhandlungen wurden vom Bund aber 

bisher weder angeboten noch geführt. Auch aus 

diesem Grund wird die Forderung nach einer 

gemeinsamen Paket lösung im Wege einer Art. 15a 

B-VG-Vereinbarung festgehalten. 

3. Inhaltliche Bedenken: 

In den Erläuterungen ist dargelegt. daß sich dieser 

Gesetzesentwurf am Krankenanstaltengesetz sowie an 

den spitalsähnlich organisierten und auch so ge­

führten großen Pflegeeinrichtungen des Wiener 

Zentral raumes mit mehreren 100 bis über 3.200 Betten 

orientiert. Unter diesem Gesichtspunkt ist es nicht 

verwunderlich. daß der gesamte Pflegebereich gänz-
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lich ·verspitalisiert" wird. Eine derartige Vor­

gangsweise ist jedoch genau das Gegenteil von dem. 

was auch international angestrebt wird: 

Unabhängig von der äußeren 8ezeichnung und auch un­

abhängig von den verschiedenen Betreuungs- oder 

Pflegeerfordernissen haben die stationären Einrich­

tungen der Altenhilfe die Aufgabe einer auf Dauer 

ausgerichteten. besonderen Wohnform, die durch be­

treuende und pflegerische Maßnahmen ergänzt werden 

soll. Zielvorgabe dieses Modells ist weiters, daß 

die Heimbewohner im Krankheitsfall und auch bei zu­

nehmender Pflegebedürftigkeit solange als vertretbar 

im bisher bewohnten (und pflegegerecht ausgestat­

teten) Zimmer verbleiben sollen. Die Verlegung auf 

eine Krankenstation oder gar auf die Pflegestation 

(Station ist ein typischer Terminus aus dem Bereich 

der Krankenanstalten) werden von den Heimbewohnern 

als "Endstation" (des Lebens) gefürchtet, wie aus 

der Praxis leicht nachvollzogen werden kann. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf h~L~Qk~iQhligl_gi~~~ 

inl~LnäliQnäl~_fnl~iQkl~ng (bzw. dieses Zukunftsmo­

dell) niQhl~_im_~~g~nl~il_~L_QLingl_~in~n_a~Qk= 

~QhLill_im_§~L~iQh_g~L_ßll~n=_~ng_Eil~g~YQL~QLgg~ 

Neben diesen allgemeinen Bedenken bestehen auch Be­

denken gegen einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes­

entwurfs. Die ins Detail gehenden. Änderungsvorschlä­

ge können im Zuge der aus oberösterreichischer Sicht 

zwingend erforderlichen Verhandlungen zum Abschluß 

einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG erörtert wer­

den. 

10/SN-323/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 20

www.parlament.gv.at



10/SN-323/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)16 von 20

www.parlament.gv.at



9 

111. Zusammenfassung: 

1. Der Dbermittelte Entwurf eines Pflegeheimgesetzes 

wird aus verfassungsrechtlichten, finanziellen und 

inhaltlichen GrDnden entschieden abgelehnt. 

2. Oberösterreich schlägt vor, den gesamten Themenbe­

reich der Alten- und Pflegevorsorge im Rahmen einer 

Art. 15a B-VG-Vereinbarung zwischen dem Bund und den 

Ländern neu zu regeln. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi­

dium des Nationalrates Dbermittelt. 

FOr die o.ö. Landesregierung: 

S t ö ger 

Landesamtsdirektor-Stellvertreter 

FDr die Richtigkeit 
fertigung: 
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Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300434/12 Dfl Linz. am 11. Oktober 1990 

a) Allen 
oberösterreichischen Abgeordneten zum 
Nationalrat und zum Bundesrat 

~das 
Präsidium des Nationalrates 

DVR.0069264 

Verfassungsdienst: 
Bearbeiter Dr. Dörfel 

(25-fach) 
1017 Wie n. Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 
Ämter der Landesregierungen 

d) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 Wie n. Schenkenstraße 4 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

S t ö ger 

Landesamtsdirektor-Stellvertreter 

Für die Richtigkeit 
fertigung: 

-
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